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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1993

Norm

EO §150

ABGB §97

ABGB §481

ABGB §879 Abs1 BIIa1

Rechtssatz

Im Fall dolosen und daher sittenwidrigen Zusammenwirkens zwischen dem Verp8ichteten und dem Ersteher einer

Wohnung in einer Versteigerung mit dem Ziel, den nur obligatorisch Berechtigten um seine Rechte - hier die Beklagte,

um das ihr im Scheidungsvergleich vom Verp8ichteten eingeräumte Wohnrecht - zu bringen, kann dieser seinen

obligatorischen Wohnanspruch auch noch gegen den die Räumung betreibenden dolosen Ersteher geltend machen.
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